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238. Öffentliche Zustellung eines Bescheides; Az.: 124065613 
 
Gegen Herrn Iordan Mihaita, zuletzt wohnhaft in 26871 Papenburg, Splitting li. 1, ist ein Be-
scheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 19.08.2022 (Az: 124065613) ergangen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenburger 
Str. 10, Zimmer G 216, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt wer-
den. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 06.09.2022      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               
         Kreis Steinfurt 32/2022/238 
 
 
 
 
 

239. Öffentliche Zustellung eines Bescheides; Az.: 124394301 
 

Gegen Herrn Simon Graute, zuletzt wohnhaft in 33415 Verl, Zeisigweg 37, ist ein Bescheid des 
Landrates des Kreises Steinfurt vom 30.08.2022 (Az: 124394301) ergangen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenburger 
Str. 10, Zimmer G 216, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt wer-
den. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

Steinfurt, 06.09.2022      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               
         Kreis Steinfurt 32/2022/239 
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240. Öffentliche Zustellung eines Dokumentes; Az.: 51-14-44-17502 
 
Gegen Herrn Roman Oleksandrovic Sirotin, zuletzt wohnhaft in der Ukraine ist ein Dokument 
des Landrates des Kreises Steinfurt vom 06.09.2022 (Az.: 51-14-44-17502) ergangen.  
 
Das Dokument kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Das Dokument wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 06.09.2022      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
          
         Kreis Steinfurt 32/2022/240 

 

 
241. Öffentliche Bekanntmachung zur Absage eines Erörterungstermins 
 
Die Bürgerwind Hörstel GmbH & Co. KG, Tecklenburger Straße 5, 48477 Hörstel, beantragt 
beim Kreis Steinfurt, Tecklenburger Straße 10, 48565 Steinfurt, eine Genehmigung gemäß § 4 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit Nr. 1.6.2 des Anhanges 1 der 
4.BImSchV für die Errichtung und den Betrieb von 2 Windenergieanlagen (WEA) in Birgte in 
48477 Hörstel an den Standorten Gemarkung Riesenbeck, Flur 45, Flurstück 33, 34, 35, 37 
(WEA 1) und Flurstück 47, 48, 86 (WEA 2). Die beantragten WEA des Herstellers Enercon (Typ: 
E-147 EP5 E2) haben eine Maximalleistung von je 5,0 MW, einen jeweiligen Rotordurchmesser 
von 147 m und eine Nabenhöhe von 126,3 m. Die geplante Inbetriebnahme der Anlagen wird 
voraussichtlich Ende 2023 erfolgen.  
 
Der zunächst für den 06.10.2022 um 10:00 Uhr in der Aula „Sünte-Rendel-Straße“ der Stadt 
Hörstel, Sünte-Rendel-Straße 14, 48477 Hörstel, bestimmte Erörterungstermin für das o.g. Vor-
haben wird gemäß §10 Abs.6 BImSchG und §16 der 9.BImSchV abgesagt. 
 
Steinfurt, 07.09.2022      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
         Umwelt- und Planungsamt 
         Az.: 67/3-566.0019/20/1.6.2 
         Im Auftrag 
         gez. Dr. Rolf Winters 
          
         Kreis Steinfurt 32/2022/241 
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242. Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Ausschusses für Schule, 
Kultur, Sport und Tourismus am Montag, 19.09.2022 

 
Die nächste Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Tourismus, 5. Sitzung in 
der XVII. Wahlperiode, findet am  
 

Montag, den 19.09.2022 um 17:00 Uhr 
 

im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel statt. 

Tagesordnung 

A. Öffentliche Sitzung 

 1. Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 
23.05.2022 

  

B. Nichtöffentliche Sitzung 

 

 2. Kulturpreis 2022 
  

A. Öffentliche Sitzung 

 3. Kulturpreis 2022 – Bekanntgabe 
 

 4. Kulturförderung ab 2023 
  
 5. Zuschuss für den Sparkassen Münsterland Giro 
  
 6. Antrag der SPD-Kreistagsfraktion zur Unterstützung des Projektes 

„Extra.Klasse“ 
  
 7. Anteilsfinanzierung von Schulbaumaßnahmen durch die Ersatzschulträger 

von Förderschulen; Umstellung der Finanzierungssystematik 
 

  
 8. Informationen 
  
 8.1. Planungen für die Peter-Pan-Schule am Standort Dörenthe - Anbau 
  
 8.2. Vorstellung des neuen Schulleiters der Technischen Schulen Steinfurt 
  
 8.3. Vorstellung des neuen Kreisarchivars / Arbeitsschwerpunkte des Kreisar-

chivs 
  
 8.4. Jahresbericht Bildungsbüro 2021/2022 
  
 8.5. Informationen zur Haushaltsentwicklung 
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 9. Verschiedenes / Anfragen 
  

B. Nichtöffentliche Sitzung 

 

 10. Feststellung der Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung 
vom 23.05.2022 

  
 11. Vergabe von Aufträgen, Rahmenvertrag Schulmöbel 
  
 12. Otto-Modersohn Museum Tecklenburg - Aktuelle Situation 
  
 13. Verschiedenes / Anfragen 
  

 
 
Steinfurt, 08.09.2022      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
          
         Kreis Steinfurt 32/2022/242 

 

 

 

 

243. Öffentliche Zustellung eines Bescheides; Az.: 124628389 
 
Gegen Herrn Klaus Josef Withake, zuletzt wohnhaft in 48282 Emsdetten, Am Waldrand 5, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 11.08.2022 (Az: 124628389) ergangen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenburger 
Str. 10, Zimmer G 216, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt wer-
den. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 08.09.2022      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
          
         Kreis Steinfurt 32/2022/243 
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244. Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
am Mittwoch, 21.09.2022 

 
Die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses, 8. Sitzung in der XVII. Wahlperiode, findet 
am  
 

Mittwoch, dem 21.09.2022 um 17:00 Uhr 
 

im Kreishaus in Steinfurt - Großer Sitzungssaal - Raum C177 statt. 

Tagesordnung 

A. Öffentliche Sitzung 

 1. Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 
17.05.2022 

  
 2. Förderung des Deutschen Kinderschutzbundes, Ortsverband Rheine 
  
 3. Konzept zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes 
  
 4. Vergabe der Trägerschaft einer Kindertageseinrichtung in Metelen (wird 

nachgereicht) 
  
 5. Vergabe der Trägerschaft einer Kindertageseinrichtung in Nordwalde (wird 

nachgereicht) 
  
 6. Vergabe der Trägerschaft einer Kindertageseinrichtung in Horstmar (wird 

nachgereicht) 
  
 7. Informationen 
  
 7.1. Austausch mit den Sprechern der AG 78 
  
 7.2. Bericht des Kreisjugendringes zur U18 Wahl 
  
 7.3. Information zur Haushaltsentwicklung (Stand 30.08.2022) 
  
 7.4. Gemeinsame Anlaufstelle Eingliederungshilfe und Verfahrenslotse 
  
 7.5. Information zu den Jugendbildungsstätten samt Auslastungsgrad 
  
 7.6. Kreisjugendbeteiligungsmodell der Kinder- und Jugendförderung 
  
 8. Anfragen 
  
 8.1. Kinderschutzgesetz NRW - Anfrage der Kreistagsfraktion Freie Demokraten 

(FDP) vom 10.08.2022 
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 9. Verschiedenes 
  

 
 
Steinfurt, 08.09.2022      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
          
         Kreis Steinfurt 32/2022/244 
 
 
 
 

245. Öffentliche Zustellung eines Dokumentes; Az.: 51-14-16-17661 
 
Gegen Herrn Vladimir Ivanovic, zuletzt wohnhaft in der Ukraine, ist ein Dokument des Landrates 
des Kreises Steinfurt vom 12.09.2022 (Az.:  51-14-16-17661) ergangen.  
 
Das Dokument kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Das Dokument wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 12.09.2022      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
          
         Kreis Steinfurt 32/2022/245 
 
 
 
 

246. Öffentliche Zustellung eines Bescheides; Az.: 124628740 
 
Gegen Herrn Ovidia-Ioan Sarca Brad, zuletzt wohnhaft in 46049 Oberhausen, Max-Planck-Ring 
13, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 17.08.2022 (Az: 124628740) er-
gangen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenburger 
Str. 10, Zimmer G 216, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt wer-
den. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
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Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 13.09.2022      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
          
         Kreis Steinfurt 32/2022/246 
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